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Erweiterung der Notbetreuung in den Kindertagesstätten  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor unseren Alltag. Gemeinsam haben sich 
Bundes- und Länderregierungen darauf verständigt, die bisher getroffenen Maßnah-
men zur Verlangsamung der Infektionsgeschwindigkeit nur leicht zu öffnen. Weiterhin 
ist das oberste Ziel, die Reproduktionsrate gering und somit das Gesundheitssystem 
leistungsfähig zu halten. 
 
Die Kindertagesstätten sind von diesen Lockerungen nicht, die Schulen zunächst nur 
teilweise betroffen. Ab dem 04. Mai öffnen die Schulen für die Abschlussjahrgänge 
und die vierten Klassen der Grundschulen.  
 
Da aber das wirtschaftliche Leben seit Beginn dieser Woche langsam wieder hoch-
fährt, hat die Landesregierung entschieden, die Notbetreuung in Baden-Württemberg 
auszuweiten, um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu entlasten. 
 
Die Voraussetzungen für die Notbetreuung sind weiterhin klar geregelt. Anspruch auf 
einen Platz in der Notbetreuung haben Familien: 

1. deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende außer-
halb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen 
und von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind. 

2. Die Unabkömmlichkeit muss von beiden Arbeitgebern bescheinigt werden. 
3. Beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende muss eine 

Erklärung abgeben, wonach eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist.  
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Auch weiterhin handelt es sich um eine reine Notbetreuung und kann daher nur ei-
nen begrenzten Personenkreis umfassen. Die Plätze sind begrenzt. 
 
Sollten Sie einen Platz in der Notbetreuung benötigen, füllen Sie bitte den beigefüg-
ten Anmeldebogen vollständig aus. Bitte haben Sie Verständnis, das die Notbetreu-
ung nur an Tagen mit bzw. zu den Präsenzzeiten in Anspruch genommen werden 
kann.  
 
Die Anmeldung zur Notbetreuung senden Sie bitte bis spätestens Donnerstag, 
23.04.2020 um 12:00 Uhr an Frau Giese, joerdis.giese@march.de.  
 
Die Arbeitgeberbescheinigung sowie die Erklärung zur anderweitigen Betreuung kön-
nen bis Freitag, 24.04.2020 um 12:00 Uhr, nachgereicht werden. 
 
Sollte sich nach Eingang der Anmeldungen herausstellen, dass nicht alle Kinder un-
tergebracht werden können, werden wir anhand der in der Notbetreuungsverordnung 
vorgegebenen Kriterien über die Aufnahme der Kinder entscheiden. Demnach erhal-
ten vorrangig Kinder einen Platz in der Notbetreuung: 

1. bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerzie-
hende in der kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 tätig und unabkömmlich ist 
oder 

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teil-
nahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich 
ist oder 

3. die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 
 
Sollten die Plätze auch nach Abwägung dieser Kriterien nicht ausreichen, entschei-
det die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder. 
 
Die Platzzusagen für die Betreuungsplätze erhalten Sie am Freitagnachmittag durch 
die Einrichtungsleitungen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Plätze in der Notbetreuung nur dann vergeben werden, 
wenn alle benötigten Unterlagen vorliegen. Bei fehlenden Arbeitgeberbescheinigun-
gen bzw. Erklärungen zur anderweitigen Betreuung können wir Ihren Antrag nicht be-
arbeiten. 
 
Wir bemühen uns darum, im Rahmen der Notbetreuung die üblichen Betreuungszei-
ten anzubieten. Bitte haben Sie Verständnis, dass es unter Umständen jedoch auch 
zu Beschränkungen der Betreuungszeit kommen kann. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Helmut Mursa 
Bürgermeister 
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Anmeldung zur Notbetreuung 
 

□ In einer Kindertagesstätte  □ In der Schulkindbetreuung (Hort)  

□ Im Rahmen der Kernzeitbetreuung 
 

Name des Kindes/ 

der Kinder:   _____________________   _____________________ 

Geburtsdatum: _____________________  _____________________ 

Name der Eltern: _____________________ (Elternteil 1) 

_____________________ (Elternteil 2) 

Adresse: ______________________________________________ 

Telefon: _____________________ (1) _____________________ (2), 

Betreuungseinrichtung:  _____________________ 

 

Hiermit erkläre ich 

□ (Elternteil 1), dass ich in einem präsenzpflichtigen Beruf tätig und für meinen 

Arbeitgeber unabkömmlich bin. Daher benötige ich eine Betreuung meines Kin-

des/meiner Kinder. 

Arbeitgeber: _____________________ 

Tätigkeit: _____________________ 

Tätigkeitsumfang: _____________________ (Vollzeit/Teilzeit) 

 

Die Präsenzpflicht besteht an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten: 

□ Montag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Dienstag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Mittwoch:   ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Donnerstag: ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Freitag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

 

□ Die Bescheinigung meines Arbeitgebers über die Präsenzpflicht liegt bei. 
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□ (Elternteil 2), dass ich in einem präsenzpflichtigen Beruf tätig und für meinen 

Arbeitgeber unabkömmlich bin. Daher benötige ich eine Betreuung meines Kin-

des/meiner Kinder. 

Arbeitgeber: _____________________ 

Tätigkeit: _____________________ 

Tätigkeitsumfang: _____________________ (Vollzeit/Teilzeit) 

 

Die Präsenzpflicht besteht an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten: 

□ Montag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Dienstag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Mittwoch:   ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Donnerstag: ________ Uhr bis _______ Uhr 

□ Freitag:  ________ Uhr bis _______ Uhr 

 

□ Die Bescheinigung meines Arbeitgebers über die Präsenzpflicht liegt bei. 

 

□ Ich/wir erklären, dass die Betreuung durch Familienmitglieder oder andere 

Personen nicht möglich ist.  

 

□ Bei Alleinerziehenden: Ich erkläre zusätzlich, dass der andere Elternteil die 

Betreuung nicht übernehmen kann. 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

Ort, Datum    Elternteil 1   Elternteil 2 
 
 

 

Bitte beachten:  
 Antrag vollständig ausfüllen 
 Bis Donnerstag, 23.04.2020 zurücksenden an: joerdis.giese@march.de 
 Keine Bearbeitung ohne Vorlage der Arbeitgeberbescheinigungen möglich 
 Platzzusage erfolgt am Freitag, 24.04.2020 ab 12:00 Uhr 
 Der Anspruch auf Notbetreuung besteht nur, während der Präsenzzeiten beider El-

tern oder des/der Alleinerziehenden 
 Änderungen bei den Präsenzzeiten müssen der jeweiligen Einrichtungsleitung unmit-

telbar mitgeteilt werden. 
 Wir behalten uns vor, die Betreuungszeit während der Notbetreuung einzuschränken. 

 


